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Bewerbungsbedingungen 
für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 

 

 
§ 1 Allgemeines 

 
1. Der öffentliche Auftraggeber verfährt, sofern der jeweilige EU-Schwellenwert erreicht oder überschrit- ten 

wird, nach dem Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vom 17. Februar 
2016 (BGBl. I S. 203) sowie nach der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabever-
ordnung - VgV) vom 12. April 2016 (BGBl. I, S. 624) in der jeweils geltenden Fassung, ohne dass diese 
Vertragsbestandteil werden. 

 
2. Sofern der EU-Schwellenwert unterschritten wird, verfährt der Auftraggeber nach der Verfahrensord- nung 

für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU- Schwellenwerte (Un-
terschwellenvergabeordnung – UVgO) vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1), ohne dass diese 
Vertragsbestandteil wird. 

 

3. Diese Bewerbungsbedingungen ergänzen, soweit dort nichts anderes geregelt ist, die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe und die weiteren Vergabeunterlagen, sowie (soweit zutreffend) die Auftragsbekanntma-
chung, etwaige Antworten auf Bieterfragen und zusätzliche Informationen an die Bieter im Laufe des Verga-
beverfahrens. Diese Bewerbungsbedingungen sind von den Bietern bei der Erstellung und Abgabe ihrer 
Angebote zusätzlich zu beachten. Für Teilnahmeanträge gelten diese Bedingungen entsprechend. 

 
4. Die Vergabeunterlagen einschließlich sämtlicher Anlagen dienen ausschließlich der Erstellung eines An-

gebotes für den öffentlichen Auftraggeber. Die Verwendung für andere Zwecke bedarf der Zu- stimmung. 
Sofern die Vergabeunterlagen nicht frei im Internet verfügbar sind, ist der Inhalt der Vergabeunterlagen 
vertraulich zu behandeln. Der Bieter hat aber auf jeden Fall – auch nach Beendi- gung der Angebotsphase 
– über die ihm während des Vergabeverfahrens bekanntgewordenen dienstlichen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der Erstellung des Angebotes beschäftigten Mitar-
beiter sowie einbezogene Nachunternehmer und Lieferanten zu verpflichten. 

 

 
§ 2 Vollständigkeit der Vergabeunterlagen, Registrierung, Prüfung 

 
1. Nach Erhalt der Vergabeunterlagen hat der Bieter diese auf Vollständigkeit zu prüfen. Sollte er un- voll-

ständige Unterlagen erhalten haben oder inhaltliche Unstimmigkeiten feststellen, hat er sich un- verzüglich 
zur Aufklärung an die in den Vergabeunterlagen angegebene Kontaktstelle zu wenden. Nachteile, die 
sich daraus ergeben, dass ein Angebot auf Grundlage unvollständiger Unterlagen ab- gegeben wurde, 
gehen zu Lasten des Bieters. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass die Vergabeunterlagen 
während der Angebotsfrist seitens des öffentlichen Auftraggebers korrigiert wer- den. Bieter sind selbst 
dafür verantwortlich, dass sie ihr Angebot auf der Grundlage der jeweils aktu- ellen Vergabeunterlagen 
abgeben. 

 

2. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung be-
einflussen, so hat der Bieter unverzüglich den öffentlichen Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich 
darauf hinzuweisen, auch wenn er den Hinweis schon vorher in anderer Form gegeben hat. 

 

 

 
§ 3 Abgabe der Angebote 

 
1. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen und muss unterschrieben sein, sofern nichts ande- res 

zugelassen wurde. Bei der elektronischen Übermittlung der Angebotsdaten genügt eine geeigne- te elekt-
ronische Signatur im Sinne von § 53 VgV bzw. § 38 Abs. 6 UVgO. 
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2. Für das Angebot sind ausschließlich die von dem öffentlichen Auftraggeber elektronisch oder in Pa- pier-

form zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Nur sofern diese nichtausreichend sind, können 
Anlagen verwendet werden. Sofern Anlagen verwendet werden müssen, ist im Vordruck des öffentlichen 
Auftraggebers unter dem jeweiligen Gliederungspunkt anzugeben, an welcher Stelle der Anlagen (Seiten-
angabe, Gliederungspunkt u.ä.) die entsprechenden Informationen zu finden sind. Die Anlagen sind 
eindeutig als zum Angebot gehörig zu kennzeichnen. Unvollständige Angebote und solche, zu denen keine 
oder nicht bedingungsgemäße Proben oder Muster zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eingereicht sind (falls 
gefordert), können ausgeschlossen werden. 

 
 

3. Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben 
enthalten. Änderungen an den Eintragungen im Angebot müssen zweifelsfrei sein. Änderungen an den 
Vergabeunterlagen sind unzulässig. Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers Än- 
derungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen beinhalten, führt dies gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 4 
VgV bzw. § 42 Abs. 1 Nr. 4 UVgO zum Ausschluss des Angebots. 

 
4. Jeder Bieter darf nur ein geltendes Angebot für jedes Vergabeverfahren einreichen. Es ist insbesondere 

unzulässig, für die ausgeschriebene Leistung nicht nur ein eigenes Angebot abzugeben, sondern sich zu- 
gleich als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder vergleichbar um den ausgeschriebenen Gesamtauftrag 
zu bewerben. Für den Fall, dass ein Nachunternehmer sich bei mehreren Bietern einbringen will, ist von 
den Bietern und dem Nachunternehmer sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs ausgeschlossen ist und keine schützenswerten Informationen weitergegeben oder wett- 
bewerbsbeschränkende Abreden getroffen werden können. Dies gilt vor allem für die Gesamtangebote 
und die zu Grunde liegenden Kalkulationen. 

 
5. Gemeinschaftliche Bieter haben mit dem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung 

abzugeben, 

 
o in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall und die Aufrechterhaltung derselben für die 

Dauer des Vertrages erklärt ist, 
o in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Ver- 

treter bezeichnet ist, 
o dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber rechtsver- 

bindlich vertritt, 

o dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
 

Bei elektronischer Angebotsabgabe hat der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter 
das Angebot mit einer geeigneten elektronischen Signatur im Sinne von § 53 VgV bzw. § 38 Abs. 6 UVgO 
zu versehen. Die von allen Mit-gliedern unterschriebene Erklärung ist dem Angebot beizufügen. 

 
6. Soweit eine Besichtigung gefordert wird, hat der Bieter vor Abgabe eines Angebots die örtlichen Gege- 

benheiten in Absprache mit dem jeweiligen Ansprechpartner des öffentlichen Auftraggebers in Augen- 
schein zu nehmen. Die ausgefüllte und vom öffentlichen Auftraggeber unterschriebene Besichtigungs- 
bestätigung ist dem Angebot beizufügen. 

 
7. Für die Bearbeitung des Angebots werden keine Kosten erstattet. 
 

 

§ 4 Angebotspreise 

 
1. Preise sind in Euro anzugeben. 
 

2. Die Leistungen können von dem öffentlichen Auftraggeber im Ganzen oder nach Losen geteilt oder auch 
in den einzelnen Losen geteilt vergeben werden. Ist eine Vergabe in Losen vor-gesehen, ist dem Bieter 
freigestellt, für sämtliche oder einzelne Lose ein Angebot abzugeben, sofern in der Leistungsbeschreibung 
keine andere Regelung getroffen wurde. Sollte die Teilung in Lose eine Preisänderung bedingen, so ist sie 
im Angebot zum Ausdruck zu bringen. 
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3. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge- 

ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des An- 
gebotes hinzuzufügen. 

 

4. Entspricht der im Angebot angegebene Gesamtbetrag nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Menge 
und Preis pro Einheit, so ist immer der Preis pro Einheit maßgebend. 

 

 
 

§ 5 Proben und Muster 

 
1. Soweit Proben und Muster gefordert werden, dürfen sie nicht mit dem Namen der Firma oder anderen 

Kennzeichen des Bieters versehen sein. Für die Auszeichnung dürfen nur die den Vergabeunterlagen bei- 
gefügten Musterzettel verwendet werden. Wenn diese nicht ausreichen, können weitere beim öffentlichen 
Auftraggeber abgefordert werden. Bei elektronischer Angebotsabgabe sind Musterzettel rechtzeitig beim 
öffentlichen Auftraggeber abzufordern. 

 

2. Für Proben und Muster wird keine Vergütung gewährt. Die nicht gewählten Proben und Muster können 
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ablauf der Bindefrist zurückgefordert werden, soweit sie bei der Prü- 
fung des Angebots nicht verbraucht worden sind und der Wert pro Einheit 10 Euro übersteigt. Die Kosten 
der Rückgabe trägt der Bieter. Danach werden die Proben und Muster nicht mehr aufbewahrt. 

 

 
§ 6 Nebenangebote 

 
1. Nebenangebote müssen, soweit sie zugelassen sind, auf besonderer Anlage gemacht und als solche 

deutlich gekennzeichnet sein. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend. 
 

2. Soweit sich aus den Vergabeunterlagen nicht etwas anderes ergibt sind 
 

o Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, auch ohne 
Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. Wird eine Leistung angeboten, die von den vorgesehenen 
Spezifikationen abweicht, hat der Bieter bei der betreffenden Position in der Leistungsbeschreibung auf 
eine Anlage zum Angebot hinzuweisen. In dieser ist die abweichende Leistung eindeutig zu beschrei- 
ben und die Gleichwertigkeit im Hinblick auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit nach- 
zuweisen; 

o andere Nebenangebote (z.B. über Zahlungsbedingungen, Gleitklauseln) nur in Verbindung mit einem 
Hauptangebot zugelassen. 

 
 

§ 7 Eigenerklärung zur Eignung 

 
1. Vor der Vergabe öffentlicher Aufträge bei Lieferungen und Leistungen ist von den Bewerbern oder Bietern 

eine Erklärung (Eigenerklärung) darüber zu verlangen, dass sie die Eignungskriterien erfüllen und ein 
Ausschluss vom Wettbewerb nach § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB nicht erfolgt ist und keine Verfehlungen im 
Sinne von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs 
(GRfW) vom 17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) vorliegen, die einen Ausschluss vom Wettbe- 
werb rechtfertigen könnten. Ferner haben Bieter und Bewerber zu erklären, dass kein Eintrag im gemein- 
samen Register zum Schutz des fairen Wettbewerbs der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein oder in 
vergleichbaren Registern anderer Bundesländer erfolgt ist. 

 
2. Ein Angebot kann von der Wertung ausgeschlossen werden, wenn die Erklärung nicht rechtzeitig vorge- 

legt wird oder unzutreffende Erklärungen abgegeben werden. 
 

 


